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1. Zahlen und Fakten
(Tabelle 1 - 5)

2. Schafhaltung als
Leistungsträger

Landschaftspflege einschließlich
Deichpflege

Lieferant von hochwertigem und
schmackhaftem Fleisch

Angebot von Milch und Milchprodukte

Schafwolle als nachwachsender Roh-
stoff

3. Schafhaltung betreffende
Rechtslage

Schafhaltung betreffende Rechts-
rahmen

Marktordnung für Schaf- und Ziegen-
fleisch

Drittlandsimport

EU-Agrarreform

Schafkennzeichnung

TSE-Bekämpfung

Zuchtprogramme auf Scrapiefreiheit

Tierschutzaspekte

Verarbeitung u. Vermarktung von Pro-
dukten aus der Schafhaltung

Förderung des ländlichen Raumes

EU-Osterweiterung

1999 2001 Veränderung
[%]

Schafbestand in der EU-15
[1000 Stück] 96916 91815* -5,26
Pro-Kopf-Verbrauch an Schaffleisch
in der EU-15 [kg] 3,7 3,5 -0,2
Selbstversorgungsgrad mit Schaf- und
Ziegenfleisch in der EU-15 [%] 83 79 -4,82

Tabelle 1: Schafbestände, Verbrauchszahlen und Selbstversorgungsgrad in der
EU

* 2002

Jahr B L DK D GR E F IRL I NL P GB S FIN A

1999 119 7 106 2724 8732 23965 9609 5393 11017 1152 3584 29742 437 77 352
2002 153 7 111 2630 9300 24050 9100 4860 10960 1205 3400 25200 452 67 320

Tabelle 2: Schafbestand in der EU (in 1000 Stück)

Selbstversorgungsgrad B/ L DK D GR E F IRL I NL P GB S FIN A

1999 22 30 47 84 102 47 293 53 105 68 102 50 56 80
2001 19 29 49 85 108 55 289 49 96 69 79 50 44 80

Tabelle 4: Selbstversorgungsgrad mit Schaf- und Ziegenfleisch (%)

Lammpreise
 in Euro B DK D GR E F IRL I NL P UK S FIN A

1999 344,16 273,10 317,42 382,07 399,40 374,90 264,42 347,81 332,99 356,36 260,19 302,83 178,34 390,79
2002 400,04 327,60 406,52 409,59 433,61 508,75 357,94 472,69 439,63 441,25 375,73 302,18 219,47 438,44

Tabelle 5: Marktpreise für Schlachtlämmer in Euro (Durchschnitt je 100 kg Schlachtgewicht)

Jahr B/ L DK D GR E F IRL I NL P GB S FIN A

1999 1,7 1,3 1,1 14,1 6 5,1 7,7 1,6 1,3 3,4 6,6 0,4 0,8 1,2
2001 2 1,3 1,2 14,2 6,1 4,3 7,1 1,6 1,5 3,4 5,7 0,4 0,8 1,1

Tabelle 3: Pro-Kopf-Verbrauch an Schaf- und Ziegenfleisch (kg)
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Marktordnung für Schaf- und
Ziegenfleisch

Wegfall der betrieblichen Obergrenze

Abschaffung von variablen Mutter-
schafprämien mit allen bekannten
Nachteilen

Festschreibung einer fixen Tierprämie
in Höhe von 21 Euro/MS + 7 Euro/
MS: Sondermittel für Erzeugung in be-
nachteiligten Gebieten + festgelegter
Globalbetrag (ca. 1 Euro je Mutter-
schaf)

Marktordnung für Schaf- und
Ziegenfleisch

Globalbetrag unterschiedlich einsetz-
bar: Prämienzahlung, Aufbau einer
Datenbank, Schulung, Ausstieg aus
der Schafhaltung

Unterteilung nach Erzeugung leichter
bzw. schwerer Lämmer

Vermeidung einer Flächenbindung (u.
a. wichtig für Wanderschafhalter) und
Umweltauflage

Drittlandsimport
Europa ist für Drittländer ein interes-
santer Markt!

Aufweichung des Importschutzes und
der regelmäßig neu verhandelten Ab-
kommen.
Ausdehnung der Importquote für ge-
kühlte Ware!

Weitere Liberalisierung im Zuge der
WTO-Verhandlungen zu erwarten.

EU-Agrarreform
Agrarreform statt Midterm-Review

Entkopplung von der Produktion beim
Direktausgleich

Verbindung mit extremen Umweltauf-
lagen (Cross Complience)
Rückführung des Direktausgleichs
(Modulation)

Bewertung:

Ausweitung der Bürokratie

Zielsetzung der Reform im Schafsek-
tor bereits jetzt erreicht!

keine Verlässlichkeit in der Agrarpo-
litik
Reduzierung der Einkommen

Mutterschafprämienregelung aktuell
reformiert = Bewertung nicht möglich

Wechsel von Kopf- zu Flächenprämie
unakzeptabel!

Unterstützung durch Frankreich vor-
bildlich!

Kennzeichnung (aktuelle Rechtslage)

Aktuelle Rechtslage:

EU-Richtlinie: Bestandskennzeich-
nung ausreichend!

Hintergründe:

u.a. Rückverfolgung möglicher Seu-
chenzüge

Kennzeichnung (EU-Vorschlag)

System zur Kennzeichnung und Regi-
strierung von Tieren umfasst folgende
Elemente:

Kennzeichen zur Einzelidentifikation
von Tieren;

aktuelle Bestandsregister in jedem
Betrieb;

Verkehrsscheine;

ein zentrales Betriebsregister;

eine elektronische Datenbank;

1. Juli 2003: individuelle Ohrmarke
plus entweder eine zweite Ohrmarke
oder eine elektronische Kennzeich-
nung. Extensive Haltungssysteme oder
in Freilandhaltung: Frist zur Kenn-
zeichnung auf 6 Monate verlängerbar.

Elektronische Kennzeichnung ab Juli
2006 verpflichtend (die Kommission
kann aber bis spätestens Ende 2005 ein
anderes Datum vorschlagen).

Verpflichtung zur Kennzeichnung: alle
neugeborenen Lämmer sowie Tiere,
die aus Drittländern eingeführt oder in
andere EU-Länder versendet werden.

Schlachttiere bis zum Alter von 6
Monaten: Mitgliedstaaten haben Op-
tion der Kennzeichnung mit 2 Ohrmar-
ken.

1. Juli 2004: elektronische Datenbank

Führung eines aktuellen Bestandsre-
gisters in jedem Betrieb

Verkehrsscheine (3 Jahre Aufbewah-
rungspflicht)

zentrales Betriebsregister (Halter, Art
und Anzahl der Tiere)

Kennzeichnung (EU-Vorschlag)
(Bewertung)

Erheblicher Mehraufwand!

Fragen: Wer trägt die Kosten?
Sind die Systeme erprobt?

Kein großer Mehrwert gegenüber bis-
herigem System

Einzeltierkennzeichnung nur für Spe-
zialuntersuchung wie z.B. TSE-Unter-
suchung oder Genotypisierung nötig

TSE-Untersuchung

Sachstand:

TSE= Transmissible Spongiforme
Enzephalopathien

Nicht auszuschließen, dass BSE auch
bei Schafen auftreten könnte.

Analytische Unterscheidung von Scra-
pie und BSE schwierig

Vorgehen:

Entnahmeverpflichtung spezifischer
Materialien (Gehirn, Milz, Rücken-
mark bei über 12 Monate alten Scha-
fen)

TSE-Untersuchung (festgelegte Stich-
probenzahl) von verendeten Schafen
und Schlachtschafen über einem Al-
ter von 12 Monaten.

Bewertung:

aus Sicht des Verbraucherschutzes zu
befürworten
Kritik an massiver Kostenbelastung,
wenn nicht der Staat hilft.

Zuchtprogramme auf Scrapie-
freiheit

Sachlage:

Risiko einer Scrapie- und damit TSE-
Erkrankung bei Schafen züchterisch
beeinflussbar (wissenschaftlicher Len-
kungsausschuss)

Rechtslage:

EU beschließt

Zuchtprogramm auf Scrapiefreihheit
bei Schafen,

Möglichkeit der Genotypisierung statt
Keulung.

Vorgehen beim Zuchtprogramm:

Ist-Erfassung der genetischen Dispo-
sition bei den verschiedenen Schafras-
sen

Nationale Einführung eines Zuchtpro-
grammes und Anerkennung in Brüs-
sel!

Bewertung:

Restrisiko nicht auszuschließen, dass
„genotypisierte Tiere“ keine 100% Si-
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cherheit geben, nicht latente Träger
von „Scrapieerregern“ zu sein.

Festgelegte EU-Vorgabe basiert auf
Untersuchungen in wenigen EU-Län-
dern und -Schafrassen.

Frage der Finanzierung z.T. noch of-
fen.

Bewertung:

Aber: Chance der weiteren Minimie-
rung jeglichen TSE-Risikos sollte ge-
nutzt werden.

Absatzes von „Zuchttieren“ wird deut-
lich angekurbelt!

Unterschiedliches Selektionspro-
gramm in Abhängigkeit von der genet.
Disposition der jeweiligen Schafrassen
erforderlich!
Zusammenarbeit und Begleitung mit
bzw. durch Wissenschaft erforder-
lich!

Tierschutzaspekte
Empfehlungen für das Halten von
Schafen (Ständiger Ausschuss des Eu-
ropäischen Übereinkommens zum
Schutz von Tieren in landwirtschaftli-
chen Tierhaltungen) von 1992

Tiertransportregelung
Keine EU-weite Regelung zum rituel-
len Töten

Verarbeitung und Vermarktung von
Produkten aus der Schafhaltung

Keine EU-Absatzfördermittel für
Lammfleisch

EU-HKLVO = fakultativ

EU-Regelungen und oftmals nationale
Alleingänge!

• Verschiedene Rechtsvorschriften wie
z.B.Produkthaftungsrecht Lebensmit-
telrecht etc. Regelungen für Schlacht-
stätten (separater Vortrag!)

Förderung des ländlichen Raums

Strukturmittel zur Förderung des länd-
lichen Raumes werden ausgedehnt!

Schwerpunktverlagerung gemäß Re-
formvorschlag

Problem der nationalen Kofinanzie-
rung

Osterweiterung

Aktuelle Situation:

Osterweiterung hat hohen und wich-
tigen Stellenwert in der Landwirt-
schaft.

Osterweiterung ist die logische Fort-
setzung der europäischen Einigung.

Politische Stabilität Europas gestärkt.

Öffnung bereits in vollem Gange; z.B.
Agrarexport, Arbeitskräfte etc.

Sachstand:

Entscheidung über Aufnahme von
zehn neuen Mitgliedern im Jahr 2004

1. Mai 2004: Aufnahme der 10 neuen
Länder

2007: Aufnahme von Bulgarien

Gleiche Rechte und Pflichten

Chancen:

Ausdehnung des Marktes für hochwer-
tige Agrarprodukte und Nahrungsmit-
tel.

Austausch von Zuchttieren und Know
How.

Festlegung:

• Achtung auf EU-Standards auch in den
Beitrittsländern (Tierschutz, Lebens-
mittelrecht, Umwelt etc.)

• Bis drei Jahre nach Beitritt von EU-
Kom. o. Mitgliedsstaat Antrag auf
Marktschließung für Beitrittsland
möglich, wenn Verpflichtungen nicht
eingehalten werden.

4. Herausforderungen aus
Sicht der Gesellschaft und
Verbraucher

• Ausdehnung des Leistungsangebotes
im Bereich Pflege- und Erhaltungs-

maßnahmen des ländlichen Raumes
(Grünland, Bergregionen, Deichpfle-
ge etc.) durch Schafhaltung = politisch
gewünscht und z. T. auch unterstützt!

• U.a. Aufklärung der Politik weiter er-
forderlich.

• Herausstellung der Vorzüge von hei-
mischem Lammfleisch (und Schafs-
milch) =beim Verbraucher gewünscht
(extens. Tierhaltung); z.T. auch hoch-
preisiges Nahrungsmittel)

• Marktsicherung und -ausdehnung
durch Qualitätssicherung und entspre-
chende Werbung

• Marktchance eines Mangelproduktes
nutzen

• Schafwolle als nachwachsenden Roh-
stoff anerkennen lassen.

• Dialog mit der Wirtschaft und Bereit-
schaft für neue Wege!

5. Resümee
Chance für Schafhalter als Unternehmer
nutzen:

bei Landschaftspflegeprojekten,

in verschieden Formen der Vermarktung.

Überprüfung der Effizienz der Betriebs-
wirtschaft sowie der Kostenstruktur der
Schafhaltung und Lammfleischvermark-
tung.

Europäische Rechtslage beschneidet
die unternehmerische Freiheit des
Schafhalters als „Unternehmer“ zu-
nehmend.

Behörden vor Ort oftmals bei der
Umsetzung der Rechtstexte überfor-
dert!

Verbandspolitische Einflussnahme auf
Entscheidungsträger zukünftig weiter-
hin zwingend erforderlich

- durch Vermittlung von Fachinfor-
mationen

- abgestimmtes Vorgehen der Or-
ganisationen.


